
Hausordnung 
UPS Niederlassung Berlin Nord 

                            Lengeder-Str.17-19,13407 Berlin       
- Während der Dauer der Tätigkeit in unserem Hause gelten die in der Bundesrepublik Deutschland 

gültigen Arbeits- und Brandschutzvorschriften, die Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufsgenossenschaften sowie unsere Haus-, Brandschutz- und Arbeitsschutz- Ordnung. 

 

- Das Tragen von Arbeitssicherheitsschuhen ist Pflicht während der Tätigkeit an den Bandanlagen 
 

- alle Räumlichkeiten sind entsprechend ihrer Kennzeichnung zu nutzen. Hinweisschilder sind zu 
   beachten. 
 

- die Sozialräume von UPS (Aufenthalts-, Umkleide- und Duschraum) sind ausschließlich den UPS 
   Mitarbeitern vorbehalten. 
 

- in dem gesamten UPS Gebäude und in der Paketumschlaghalle ist das Rauchen untersagt. 
   

- jeglicher Müll oder Abfall (Kaffeebecher, Zigarettenkippen o.ä.) ist in den dafür vorgesehenen 
   Behältern zu entsorgen. 
 

- die Nutzung des UPS eigenen PC- und Telefonequipments ist nur berechtigtem, eingewiesenem 
  Personal gestattet. 
 

- Auf dem UPS Gelände besteht die Pflicht zum gut sichtbaren Tragen eines von UPS ausgestellten  
   Ausweises. 
 

- alle UPS betriebsfremden Personen, die keine von UPS ausgestellte Zutrittsberechtigung besitzen, 
   haben sich bei Betreten des UPS Geländes unverzüglich bei der UPS Niederlassungsleitung 
   anzumelden (Kunden, Anlieferer und Abholer, melden sich bitte am Kundenschalter). 
 

- das Befahren des UPS Geländes geschieht auf eigene Gefahr. Dies gilt auch für das Abstellen 
  der Fahrzeuge. 

 

- Fahrzeuge sind nur auf den dafür vorgesehenen Flächen abzustellen. Halte- und Parkverbote 
   sind unbedingt einzuhalten. 
 

- Es ist nicht zulässig auf dem Betriebsgelände, lärm- oder abgaserzeugende Motoren unnötig zu  
  betreiben. 
 

- Unnötiger Lärm ist zu vermeiden. 
 

- Auf dem Firmengelände muss jederzeit eine Umfahrt für einen LKW mit Anhänger möglich sein. 
 

- Fußgänger und rangierende UPS Transport LKW’s haben in jedem Fall Vorrang. 
 

- Das Abstellen von Fahrzeugen vor den Containerluken ist untersagt. 
 

- Das Abstellen von Paketfahrzeugen auf dem UPS Gelände ist nur nach Absprache mit der UPS 
Niederlassungsleitung gestattet. 

 

- auf dem gesamten UPS Gelände gilt die Straßenverkehrsordnung. Höchstgeschwindigkeit  
    von 10 KM/H und das Befahren ist nur mit eingeschalteter Warnblinkanlage erlaubt.  
 

- Beschädigungen an oder von UPS Eigentum sind unverzüglich ohne Aufforderung der UPS 
  Niederlassungsleitung zu melden. 
 

- die Hausordnung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann jederzeit von der UPS 
   Niederlassungsleitung geändert werden. 

 
 
Berlin den, 15.03.22        Christian Welk       
                            UPS Niederlassungsleiter      


